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Amtsblatt
für den Landkreis Elbe-Elster

Amtliche Bekanntmachungen des Landkreises Elbe-Elstern
23. Sitzung des Kreistages  
des Landkreises Elbe-Elster
Sitzungstermin: Montag, 10.12.2018, 16:00 Uhr
Ort, Raum: „Haus des Gastes“, Lindenstraße 6, 

04895 Falkenberg

Tagesordnung
A) Öffentlicher Teil  Vorlagen-Nr.
1 Eröffnung, Feststellung der ordnungs-

gemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
1.1 Vertragsunterzeichnung der Medizinstudenten
2 Einwohnerfragestunde
3 Aktuelle Stunde
3.1 Bericht des Landrates
3.2 Anfragen von Fraktionen und Kreistagsabgeordneten
3.3 Sonstige Informationen und Mitteilungen
3.4 Bericht des JobCenters Elbe-Elster

BE: Anja Miersch, Geschäftsführerin JobCenter Elbe-Elster
4 Wahl eines Beigeordneten des Landkreises Elbe-Elster

BE: Christian Heinrich-Jaschinski, Landrat   BV-677/2018
5 Jahresabschluss und Gesamtabschluss des Landkreises 

Elbe-Elster zum 31.12.2015
BE: Peter Hans, Erster Beigeordneter, 
Kämmerer und Dezernent   BV-669/2018

6 Informationen zum Haushalt 2019/2020
BE: Peter Hans, Erster Beigeordneter, 
Kämmerer und Dezernent  IV-678/2018

7 Änderung der Nutzungs- und Entgeltordnung des Muse-
umsverbundes des Landkreises Elbe-Elster
BE: Andreas Pöschl, Amtsleiter Kulturamt
BE: Roland Neumann, 
Beigeordneter und Dezernent   BV-618/2018

8 Mitgliedschaft des Landkreises im Verein „UNION IN-
TERNATIONALE DE LA MARIONETTE Zentrum Bundes-
republik Deutschland e. V.
BE: Andreas Pöschl, Amtsleiter Kulturamt   BV-654/2018

9 Satzung für das Jugendamt
BE: Marlis Eilitz, Leiterin Amt für Jugend, 
Familie und Bildung   BV-656/2018

10 Zweite Satzung zur Änderung der Hauptsatzung für den 
Landkreis Elbe-Elster
BE: Dirk Gebhard, Dezernent für Recht, Ordnung und 
Landwirtschaft   BV-657/2018

11 Erste Satzung zur Änderung der Einwohnerbeteiligungs-
satzung für den Landkreis Elbe-Elster
BE: Dirk Gebhard, Dezernent für Recht, Ordnung und 
Landwirtschaft   BV-660/2018

12 Richtlinie des Landkreises Elbe-Elster zur Förderung von 
schulischen Projekten im Bereich „Stärkung der Berufs- und 
Studienorientierung“ an Schulen im Landkreis Elbe-Elster
BE: Roland Neumann, 
Beigeordneter und Dezernent   BV-665/2018

13 Satzung über die Bestellung und Entschädigung der 
ehrenamtlichen stellvertretenden Kreisbrandmeister, 
Kreisausbilder, Fachbereichsleiter und Ausbildungshelfer 
im Feuerwehrwesen des Landkreises Elbe-Elster
BE: Dirk Gebhard, Dezernent für Recht, Ordnung und 
Landwirtschaft   BV-666/2018

14 Bestimmung von Regionalräten und ihrer Stellvertreter für 
die Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald
BE: Dirk Gebhard, Dezernent für Recht, Ordnung und 
Landwirtschaft   BV-655/2018

15 Sitzungsplan für die Sitzungen des Kreistages und seiner 
Ausschüsse für das kommende Kalenderjahr 2019
BE: Thomas Lehmann, 
Kreistagsvorsitzender   BV-658/2018

16 Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Kreisstraßen-
meisterei
BE: Annette Winter, Werkleiterin Eigenbetrieb Kreisstra-
ßenmeisterei   BV-668/2018

17 Rettungsdienstbereichsplan
BE: Sebastian Weiss, Werkleiter Eigenbetrieb Rettungs-
dienst   BV-671/2018

18 Gebührensatzung des Eigenbetriebes Rettungsdienst für 
das Wirtschaftjahr 2019
BE: Sebastian Weiss, Werkleiter Eigenbetrieb Rettungs-
dienst   BV-672/2018

19 Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Rettungsdienst
BE: Sebastian Weiss, Werkleiter Eigenbetrieb Rettungs-
dienst   BV-673/2018

B) Nichtöffentlicher Teil
20 Nichtöffentliche Informationen, Mitteilungen und Anfragen

Veröffentlichung der in der 22. Sitzung des 
Kreisausschusses am 26.11.2018 gefassten 
Beschlüsse bzw. des wesentlichen Inhalts 
der gefassten Beschlüsse
A) in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse
Beschluss Nr. BV-659/2018 Vorschlag zur Berufung eines 

Kreiswahlleiters und seiner 
Stellvertreterin für die Land-
tagswahl

Beschluss:
Der Kreisausschuss schlägt dem Landeswahlleiter vor, Herrn 
Dirk Gebhard als gemeinsamen Kreiswahlleiter und Frau Anett 
Heppner als stellvertretende gemeinsame Kreiswahlleiterin für 
die Wahlkreise 36 und 37 der Wahl zum 7. Landtag des Landes 
Brandenburg zu berufen.

Ende der Amtlichen Bekanntmachungen  
des Landkreises Elbe-Elster
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Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster
Hüttenstraße 1c, 01979 Lauchhammer

Bekanntmachung Wirtschaftsplan 2019 des  
Abfallentsorgungsverbandes Schwarze Elster
Der nachstehende von der Verbandsversammlung des Abfallent-
sorgungsverbandes Schwarze Elster am 14. November 2018 be-
schlossene Wirtschaftsplan 2019 des Abfallentsorgungsverban-
des Schwarze Elster wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Lauchhammer, 15. November 2018

gez. Dr. Bernd Dutschmann
Verbandsvorsteher

Wirtschaftsplan 2019 des  
Abfallentsorgungsverbandes Schwarze Elster 
Festsetzungen nach § 14 Absatz 1  
Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2019
Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigen-
betriebsverordnung (EigV) hat die Verbandsversammlung durch 
Beschluss vom 14. November 2018 den Wirtschaftsplan für das 
Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

1. Es betragen
1.1 im Erfolgsplan

die Erträge   14.290.400 €
die Aufwendungen   14.079.500 €
der Jahresgewinn   210.900 €
der Jahresverlust   0 €

1.2 im Finanzplan
Mittelzufluss/Mittelabfluss
aus laufender Geschäftstätigkeit  905.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss
aus Investitionstätigkeit   - 7.074.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss
aus der Finanzierungstätigkeit   0 €

2. Es werden festgesetzt
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf   0 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 

  0 €
2.3 die Verbandsumlage auf   0 €

Lauchhammer, den 15. November 2018

gez. Dr. Bernd Dutschmann
Verbandsvorsteher

Hinweis:
Der Wirtschaftsplan 2019 des Abfallentsorgungsverbandes 
Schwarze Elster nebst Bestandteilen und Anlagen liegt beim 
Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster, Hüttenstraße 1 c in 
01979 Lauchhammer, Zimmer 114 (kaufmännische Abteilung), 
während der nachfolgend genannten Dienststunden zu jeder-
manns Einsicht aus.

Montag 8.00 bis 12.00 und 14.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag 8.00 bis 12.00 und 14.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch 8.00 bis 12.00 Uhr
Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr

Es wird darauf hingewiesen, dass eine beim Zustandekommen 
dieser Satzung (Festsetzungen) erfolgte Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) enthalten oder aufgrund 
dieses Gesetzes erlassen worden sind, unbeachtlich ist, wenn 
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen 

Bekanntmachung der Satzung (Festsetzungen) gegenüber dem 
Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster unter Bezeichnung 
der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die den Mangel er-
gibt, geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Genehmigung oder die öffentliche Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind.

Bekanntmachung
Die Verbandsversammlung des Abfallentsorgungsverbandes 
Schwarze Elster hat in ihrer Sitzung am 14. November 2018 die 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsor-
gung des Abfallentsorgungsverbandes Schwarze Elster (Abfall-
gebührensatzung) beschlossen.
Die nachstehende Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
die Abfallentsorgung des Abfallentsorgungsverbandes Schwar-
ze Elster (Abfallgebührensatzung) wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 Abs. 4 der Kom-
munalverfassung des Landes Brandenburg eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfas-
sung enthalten oder aufgrund der Kommunalverfassung erlas-
sen worden sind, unbeachtlich ist, wenn sie nicht schriftlich in-
nerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der 
Satzung gegenüber dem Abfallentsorgungsverband Schwarze 
Elster unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tat-
sache, die den Mangel ergibt, geltend gemacht worden ist. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschrift über die Genehmigung oder die 
öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist.

Lauchhammer, 20. November 2018

gez. Dr. Bernd Dutschmann
Verbandsvorsteher

Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Abfallentsorgung des  
Abfallentsorgungsverbandes Schwarze Elster 
(Abfallgebührensatzung)
Auf der Grundlage des § 9 des Brandenburgischen Abfall- und 
Bodenschutzgesetzes (BbgAbfBodG) vom 6. Juni 1997 (GVBl. 
I/97, [Nr. 05], S. 40), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 25. Januar 2016 (GVBl. I/16, [Nr. 05], S. 5), der §§ 
2, 4, 6 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
31. März 2004 (GVBl. I/04, [Nr. 08], S.174), zuletzt geändert 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, [Nr. 
32], S. 30) und der §§ 3 und 12 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) vom 10. 
Juli 2014 (GVBl. I/14, [Nr. 32], S. 2), zuletzt geändert durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 15. Oktober 2018 (GVBl. I/18, [Nr. 22], 
S. 25) hat die Verbandsversammlung des Abfallentsorgungsver-
bandes Schwarze Elster in ihrer Sitzung am 14. November 2018 
die folgende Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Abfallentsorgung des Abfallentsorgungsverbandes Schwarze 
Elster (Abfallgebührensatzung) beschlossen:

Abschnitt 1 
Gebühren für die Abfallentsorgung aus privaten 

Haushalten und anderen Herkunftsbereichen  
(Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen, 

Selbstständige, Freiberufler und  
Erholungsgrundstücke)
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§ 1 
Gebührentatbestand

Der Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster erhebt zur De-
ckung seiner Kosten Benutzungsgebühren für die Inanspruch-
nahme der öffentlichen Einrichtung Abfallwirtschaft und die 
Inanspruchnahme seiner Dienstleistungen. Zu der öffentlichen 
Einrichtung Abfallwirtschaft gehören alle notwendigen sächli-
chen und personellen Mittel des Verbandes und von ihm Be-
auftragter, die zur Erfüllung der Aufgaben nach § 2 Abfallentsor-
gungssatzung erforderlich sind.

§ 2 
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner für die nach § 1 zu erhebenden Gebüh-
ren sind die Eigentümer der gemäß Satzung über die Abfallent-
sorgung im Gebiet des Abfallentsorgungsverbandes Schwarze 
Elster (Abfallentsorgungssatzung) an die Abfallentsorgung an-
geschlossenen Grundstücke. Den Grundstückseigentümern 
stehen Erbbauberechtigte, Nießbraucher, die Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer und sonstige zur Nutzung des Grund-
stückes dinglich Berechtigte gleich. Nachrangig zum Grund-
stückseigentümer oder sonstigen Gebührenschuldner haftet in 
Ausnahmen der Nutzer für seinen Anteil an den Abfallgebühren. 
Mehrere Grundstückseigentümer haften als Gesamtschuldner. 
Bei Wohnungseigentumsgemeinschaften können die Bescheide 
dem zuständigen Verwalter zugestellt werden.
(2) Bei einem Wechsel des Gebührenschuldners nach Abs. 1 
geht die Gebührenschuld mit dem 1. des auf den Wechsel fol-
genden Monats auf den neuen Gebührenschuldner über. Der 
bisherige und der neue Gebührenschuldner haben dem Abfal-
lentsorgungsverband die Veränderungen innerhalb eines Mo-
nats schriftlich mitzuteilen.
(3) Abweichend von Abs. 1 schuldet die Gebühr der Inhaber, soweit 
die Gebühr für einen Gewerbebetrieb erhoben wird, bei öffentlichen 
Einrichtungen der Träger der öffentlichen Einrichtung, bei medizini-
schen Einrichtungen der Betreiber der medizinischen Einrichtung, 
bei Baustellen der Bauherr oder der freiberufliche Tätige.
(4) Gebührenschuldner bei der Benutzung von Abfallsäcken und 
Laubsäcken und für die Einwegbox nach § 6 Abs. 20 ist abwei-
chend von Abs. 1 und 2 der Erwerber.
(5) Gebührenschuldner für die Inanspruchnahme von Service-
leistungen, insbesondere die Abholung von gefährlichen Ab-
fällen vom Abfallbesitzer, den Eilservice für Sperrmüll, Schrott 
und Elektroschrott und im Fall der Entsorgung von Abfällen über 
Container nach § 6 Abs. 8, 9 und 13 ist abweichend von Abs. 1 
und 2 der Besteller der Leistung.
(6) Gebührenschuldner für die Benutzung der Abfallentsor-
gungsanlagen sind abweichend von Abs. 1 und 2 die Erzeuger 
von Abfällen, die durch die Abfallentsorgungssatzung des Abfal-
lentsorgungsverbandes Schwarze Elster von der Einsammlung 
und Beförderung ausgeschlossen sind sowie sonstige Anlieferer 
von zugelassenen Abfällen.
(7) Gebührenschuldner ist auch derjenige, dessen unzulässig 
behandelte, gelagerte oder abgelagerte Abfälle der Abfallent-
sorgungsverband Schwarze Elster entsorgt.

§ 3 
Entstehung, Beginn und Ende der Gebührenschuld
(1) Die Gebührenschuld für die Festgebühr nach § 6 Abs. 1 und 
2 entsteht erstmals am 1. des Monats, der auf die Anmeldung 
der Person mit amtlichem Haupt- oder Nebenwohnsitz auf dem 
Grundstück erfolgt. Die Gebührenschuld für die Gebühr nach  
§ 6 Abs. 5 und die Mietgebühr nach § 6 Abs. 6 entsteht erstmals 
am 1. des Monats, der auf die Bereitstellung der Abfallbehälter 
folgt. Nach der Anmeldung der Person oder der erstmaligen Be-
reitstellung von Abfallbehältern entsteht die Gebührenschuld je-
weils zu Beginn des Erhebungszeitraumes. Erhebungszeitraum 
ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der Gebührenschuld 
während eines Jahres der Restteil des Jahres.

(2) Die Gebührenschuld für die Leistungsgebühr nach § 6  
Abs. 3 und 10 entsteht mit der Leerung des Restabfall- oder Bio-
abfallbehälters. Im Fall des Erwerbs einer Jahresgebührenmarke 
nach § 6 Abs. 4 entsteht die Gebührenschuld mit Erwerb der 
Jahresgebührenmarke.
(3) Die Gebührenschuld für die Entsorgung von Restabfallsä-
cken oder Laubsäcken nach § 6 Abs. 11, für die Jahresgebüh-
renmarke nach § 6 Abs. 19 und für die Einwegbox (VAT-Behälter) 
nach § 6 Abs. 20 entsteht mit deren Erwerb.
(4) Die Gebührenschuld für Serviceleistungen nach § 6 Abs. 7 
und 8 sowie Abs. 12 bis 18 entsteht mit Inanspruchnahme der 
Leistung. Die Gebührenschuld für die Entsorgung von Sperrmüll 
und gemischten Siedlungsabfällen nach § 6 Abs. 9 entsteht mit 
Abholung der Container gem. § 6 Abs. 8 oder 13.

§ 4 
Fest- und Leistungsgebühr,  

Mindestentleerungsvolumen
(1) Die Festgebühr für die Wohngrundstücke wird für die Vor-
halteleistungen für die Erfassung, Behandlung, Verwertung und 
Beseitigung gemischter Siedlungsabfälle und biologisch ab-
baubarer Abfälle sowie Weihnachtsbäumen, illegal abgelagerter 
Abfälle, soweit dem Abfallentsorgungsverband nach dem Bbg-
AbfBodG die Zuständigkeit obliegt, die Vorhalteleistungen und 
die Leistungen für die Erfassung, Behandlung, Verwertung und 
Beseitigung von Sperrmüll, Elektroschrott und Schrott sowie ge-
fährlichen Abfällen in haushaltsüblichen Mengen, die Vorhalte-
leistungen und die Leistungen für die Erfassung und Verwertung 
von Altpapier/Pappe, soweit diese nicht von den Systembetrei-
bern erfasst werden und die Betreibung von Wertstoffhöfen, die 
Verwaltungsleistungen, die Abfallberatung und die Öffentlich-
keitsarbeit erhoben.
(2) In der Festgebühr für Abfall aus anderen Herkunftsbereichen 
sind die Vorhalteleistungen für die Erfassung, Behandlung, Ver-
wertung und Beseitigung gemischter Siedlungsabfälle, die Vor-
halteleistungen und die Leistungen für die Erfassung von ge-
fährlichen Abfällen, die Erfassung, Behandlung, Verwertung und 
Beseitigung von illegal abgelagerten Abfällen, die Betreibung 
von Wertstoffhöfen, die Verwaltungsleistungen, die Abfallbera-
tung und die Öffentlichkeitsarbeit enthalten.
(3) Für die Leerung der Restabfallbehälter und Behälter für bio-
logisch abbaubare Abfälle hat der Gebührenschuldner entspre-
chend seines Bedarfs, Leistungsgebühren zu entrichten. Die 
Leistungsgebühr beinhaltet die Kosten für die Erfassung, Be-
handlung, Verwertung und Beseitigung der gemischten Sied-
lungsabfälle und der biologisch abbaubaren Abfälle. Die Anzahl 
der Leerungen wird anhand eines am Sammelfahrzeug und am 
Behälter installierten Chipsystems ermittelt und über das Kalen-
derjahr elektronisch erfasst.
(4) Es wird mindestens eine Leistungsgebühr für gemischte 
Siedlungsabfälle für ein Mindestentleerungsvolumen von 156 
Litern pro mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldeter Person 
und Jahr erhoben. Diese Gebühr wird auch dann erhoben, wenn 
ein geringeres oder kein Entleerungsvolumen in Anspruch ge-
nommen wird.

§ 5 
Gebührenbemessung

(1) Die Benutzungsgebühren werden als Fest- und Leistungsge-
bühren erhoben. Die Bemessung für die Gebührenberechnung 
der Abfallentsorgung erfolgt für die Festgebühren bei Wohn-
grundstücken nach der Anzahl der melderechtlich mit Haupt- 
oder Nebenwohnsitz erfassten Personen je Grundstück. Die 
Festgebühr für Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen, 
Vereine, Selbstständige und Freiberufler richtet sich nach Anzahl 
und Größe der bereitgestellten Abfallbehälter. Die Leistungsge-
bühren werden nach der Anzahl der Leerungen und der Größe 
der bereitgestellten Gefäße bemessen. Neben der Fest- und 
Leistungsgebühr werden Mietgebühren für die Bereitstellung 
der in § 6 Abs. 6 aufgeführten Abfallbehälter erhoben.
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(5) Für die Entsorgung von gemischten Siedlungsabfällen aus 
anderen Herkunftsbereichen sind folgende Gebühren zu entrich-
ten:

Restabfall-
behälter
Liter

Entsorgungs-
intervall

Festge-
bühr

€/Jahr

Leistungs-
gebühr
€/Jahr

Gesamtge-
bühr

€/Jahr
80 4-wöchentlich 21,36 33,60 54,96
80 14-täglich 36,00 67,32 103,32

120 14-täglich 40,68 97,32 138,00
240 14-täglich 71,76 186,84 258,60
660 14-täglich 231,96 379,56 611,52
660 wöchentlich 508,44 757,32 1.265,76

1100 14-täglich 405,60 640,08 1.045,68
1100 wöchentlich 669,48 1.280,40 1.949,88
1100 2*wöchentlich 963,48 2.560,68 3.524,16

(6) Die Mietgebühr für Abfallbehälter beträgt für
Müllgroßbehälter →           1100 l →               6,06 €/Behälter/Monat.

Container 7 m³ 30,00 €/Behälter/Monat.
Presscontainer 6 m³ 148,47 €/Behälter/Monat.
Presscontainer 10 m³ 148,47 €/Behälter/Monat.
Presscontainer 20 m³ 184,11 €/Behälter/Monat.
(7) Die Leistungsgebühr für die Leerung eines Müllgroßbehälters 
(MGB 1100 l) für gemischte Siedlungsabfälle aus anderen Her-
kunftsbereichen beträgt 39,20 €. Die Leistungsgebühr für eine 
Leerung des Abfallbehälters 660 l für Abfälle aus anderen Her-
kunftsbereichen beträgt 23,52 €.
(8) Für den Transport fällt eine Gebühr für Container kleiner  
20 m³ in Höhe von 120,00 € pro Abholung, für Container ab  
20 m³ in Höhe von 190,00 € pro Abholung an.
(9) Im Fall der Entsorgung von Sperrmüll und gemischten Sied-
lungsabfällen über Container nach Abs. 8 und 13 beträgt die Ge-
bühr für die Entsorgung von Sperrmüll 199,43 €/Mg, die Gebühr 
für die Entsorgung gemischter Siedlungsabfälle 156,59 €/Mg.
(10) Die Gebühr für die einzelne Leerung beträgt für die biolo-
gisch abbaubaren Abfälle in den ersten 12 Monaten nach der 
erstmaligen Zurverfügungstellung auf dem Grundstück bis zum 
31.12.2019 für:

einzelne Leerung
einen 120-l-Bioabfallbehälter 1,00 €
einen 240-l-Bioabfallbehälter 1,50 €
und nach den ersten 12 Monaten der erstmaligen Zurverfügung-
stellung für biologisch abbaubare Abfälle für:

einzelne Leerung
einen 120-l-Bioabfallbehälter 2,00 €
einen 240-l-Bioabfallbehälter 3,00 €
(11) Die Gebühr für einen 70-Liter-Restabfallsack beträgt 2,70 €. 
Die Gebühr für einen 80-Liter-Laubsack beträgt 2,50 €.
(12) Die Gebühr für die Inanspruchnahme eines Wunschtermins 
zur Sperrmüllabholung oder des Eilservices beträgt 100,00 € je 
Anfahrt. Die Gebühr für die Inanspruchnahme eines Wunschter-
mins zur Schrott- und Elektroaltgeräteabholung oder des Eilser-
vices beträgt 56,00 € je Anfahrt.
(13) Für die Bereitstellung und den Transport eines Containers 
für die Entsorgung von Sperrmüllmengen über 4 m³ beträgt die 
Gebühr 141,61 €.
(14) Die Gebühr für die Inanspruchnahme von Sonderabho-
lungen z. B. gefährlicher Abfälle vom Abfallbesitzer beträgt  
60,00 € je Anfahrt.
(15) Für den Verlust oder die Beschädigung von Abfallbehältern 
gem. § 27 Abs. 1 Abfallentsorgungssatzung werden folgende 
Gebühren erhoben:

· Behälter 80 l 38,67 € je Behälter.
· Behälter 120 l 38,67 € je Behälter.
· Behälter 240 l 46,47 € je Behälter.
· Behälter 660 l 178,11 € je Behälter.
· Behälter 1100 l 242,79 € je Behälter.

(16) Für jede durch den Anschlusspflichtigen verschuldete er-
folglose Anfahrt wird die Hälfte des Gebührensatzes nach 
Abs. 14 als Gebühr erhoben.

(2) Stichtag für die Feststellung der auf dem Grundstück mit 
Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldeten Personen ist der 01.01. 
des jeweiligen Veranlagungsjahres. Veränderungen während 
des laufenden Jahres sind durch den Gebührenschuldner dem 
Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster spätestens bis zum 
31.12. des laufenden Jahres schriftlich mitzuteilen und nachzu-
weisen. Werden Grundstücke nach dem Stichtag, 01.01. d. lfd. 
Jahres angeschlossen, so gilt als Stichtag der Tag, an dem die 
Gebührenschuld entsteht.
(3) Ist für ein Wohngrundstück oder eine vergleichbare Anfall-
stelle keine Person einwohnermelderechtlich mit einem Haupt- 
oder Nebenwohnsitz erfasst, wird aber ein Abfallbehälter auf dem 
Grundstück vorgehalten, so ist für diesen Zeitraum die Festgebühr 
für eine Person zu entrichten. In diesem Fall entsteht die Festge-
bühr nach § 3 Abs. 1 am 1. des Monats, der auf die Bereitstellung 
des Abfallbehälters folgt und danach jeweils zu Beginn des Kalen-
derjahres. Werden alle Personen abgemeldet, wird aber weiterhin 
ein Abfallbehälter vorgehalten, ist ebenfalls die Festgebühr für eine 
Person zu entrichten. Der Gebührenschuldner hat dem Verband 
Beginn und Ende der Nutzungsunterbrechung unverzüglich anzu-
zeigen.
(4) Verändert sich die Zahl der Grundstücksbewohner während des 
Veranlagungsjahres, so verändert sich die Gebührenhöhe mit dem 
folgenden Monat. Tritt die Veränderung am ersten Tage eines Mo-
nats ein, so ändert sich die Gebührenhöhe von diesem Tage an. 
Entsprechendes gilt für die Gebühr für Gewerbetreibende, öffentli-
che Einrichtungen, Vereine, Selbstständige und Freiberufler, wenn 
sich die Anzahl oder Größe der bereitgestellten Abfallbehälter än-
dert.
(5) Wird die Jahresgebührenmarke nach § 6 Abs. 4, 5 und 19 im 
Laufe des Kalenderjahres erworben, reduziert sich die Gebühr für 
die Jahresgebührenmarke anteilig nach der Anzahl der Monate, die 
in dem Kalenderjahr nicht in Anspruch genommen werden können.
(6) Die Entsorgung nur saisonal genutzter Einrichtungen wie Cam-
pingplätze, Erholungsgrundstücke und Kleingärten erfolgt in der Re-
gel vom 01.04. bis 30.09. des jeweiligen Jahres. Die Berechnung der 
Gebühr erfolgt anteilig aus den Gebührensätzen nach § 6 Abs. 5.
(7) Soweit der Verband die für die Festsetzung der Gebühr erforder-
lichen Grundlagen nicht mit einem vertretbaren Aufwand ermitteln 
kann, wird die Gebühr geschätzt. Der Verband berücksichtigt dabei 
alle Umstände, die für die Schätzung von Bedeutung sind.

§ 6 
Gebührensätze

(1) Die Festgebühr für Wohngrundstücke beträgt 29,52 €/Jahr 
für jede auf dem Grundstück mit amtlichem Haupt- oder Neben-
wohnsitz gemeldete Person.
(2) Bei Wohngrundstücken wohnungsbewirtschaftender Betriebe, 
bei denen sich die Anzahl der Bewohner je Grundstück nicht ermit-
teln lässt, werden einheitlich 2,2 Personen je Wohnungseinheit zu-
grunde gelegt. 
Der Gebührensatz nach Absatz 1 findet Anwendung.
(3) Die Leistungsgebühr für die einzelne Leerung beträgt für ge-
mischte Siedlungsabfälle für
einen 80-l-Restabfallbehälter 2,62 €,
einen 120-l-Restabfallbehälter 3,93 €,
einen 240-l-Restabfallbehälter 7,86 €.
Dies entspricht einer Gebühr in Höhe von 0,03275 €/Liter.
(4) Alternativ besteht für private Haushalte die Möglichkeit, die 
Leistungsgebühren für gemischte Siedlungsabfälle durch den 
Erwerb einer Jahresgebührenmarke zu entrichten. 
Die Gebührensätze für die Jahresabfallgebührenmarke betra-
gen:
Restabfallbehälter
Liter

14-tägliche
Entleerung

wöchentliche
Entleerung

2-wöchentliche
Entleerung

80 67,32 €
120 97,32 €
240 186,84 €
660 379,56 € 757,32 € 1.514,64 €

1100 640,08 € 1.280,40 € 2.560,68 €
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(5) Die Gebühr für den Erwerb von Laubsäcken, Einwegbehäl-
tern und Abfallsäcken nach § 6 Abs. 11 wird mit dem Erwerb 
derselben durch den Gebührenschuldner fällig.
(6) Die Gebühren für Serviceleistungen nach § 6 Abs. 7 bis 9 und 
§ 6 Abs. 12 bis 18 werden durch Gebührenbescheid festgesetzt 
und 14 Tage nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

Abschnitt 2 
Allgemeine Vorschriften

§ 9 
Ermäßigung von Abfallgebühren

(1) Auf schriftlichen Antrag des Gebührenschuldners wird die Fest-
gebühr für das laufende Jahr nach § 6 Abs. 1 und die Leistungs-
gebühr nach § 4 Abs. 4 für Personen, die mehr als sechs aufei-
nander folgende Monate von ihrem Haupt- oder Nebenwohnsitz, 
insbesondere aus Gründen des Berufes, der Ausbildung und des 
Studiums, abwesend sind, um 50 % ermäßigt.
(2) Der Verband kann im Übrigen auf schriftlichen und begründeten 
Antrag Gebühren ganz oder zum Teil erlassen, wenn deren Erhe-
bung nach Lage des einzelnen Falles für den Gebührenschuldner 
eine unbillige und nicht hinzunehmende Härte bedeuten würde.
(3) Die vorstehenden Anträge sind unter Angabe des Grundes 
sowie Vorlage geeigneter Nachweise hinsichtlich der Abwesen-
heit (Absatz 1) oder der Unbilligkeit (Absatz 2) beim

Abfallentsorgungsverband
Schwarze Elster
Hüttenstraße 1 c

01979 Lauchhammer
einzureichen.

§ 10 
Auskunfts- und Mitteilungspflichten

(1) Die Gebührenschuldner haben dem Abfallentsorgungsver-
band Schwarze Elster die für die Gebührenbemessung und Ge-
bührenberechnung erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
(2) Veränderungen der auf dem Grundstück gemeldeten Per-
sonen während des laufenden Jahres sind durch den Gebüh-
renschuldner dem Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster 
spätestens bis zum 31.12. des laufenden Jahres schriftlich mit-
zuteilen und nachzuweisen.

§ 11 
Unterbrechungen der Entsorgung

Bei vorübergehender Einschränkung, Unterbrechung oder Ver-
spätung der Abfallentsorgung infolge höherer Gewalt, durch 
Betriebsstörungen, betriebsnotwendige Arbeiten, Streiks, Feier-
tage, behördliche Verfügung oder bei Verlegung des Zeitpunk-
tes der Abfallentsorgung hat der Gebührenschuldner keinen An-
spruch auf Ermäßigung der Gebühren.

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 15 KAG Bbg handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig
1. als Gebührenschuldner entgegen § 10 Abs. 1 dem Abfal-

lentsorgungsverband Schwarze Elster die für die Gebüh-
renbemessung und Gebührenberechnung erforderlichen 
Auskünfte trotz Aufforderung nicht erteilt;

2. als Gebührenschuldner entgegen § 10 Abs. 2 Veränderun-
gen der Anzahl auf dem Grundstück gemeldeten Personen 
während des laufenden Jahres nicht spätestens bis zum 
31.12. des laufenden Jahres dem Abfallentsorgungsver-
band Schwarze Elster schriftlich mitteilt und nachweist.

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 können mit einer Geldbu-
ße von bis zu 5.000,00 Euro geahndet werden. Auf die weiter-
gehenden Straf- und Ordnungswidrigkeitstatbestände der §§ 14 
und 15 KAG Bbg wird verwiesen.

(17) Für unzulässig mit Restabfall befüllte Abfallbehälter wird die 
entsprechende Leistungsgebühr für Restabfall entsprechend Abs. 
3 und 6 berechnet. Dieser erhöht sich um den Gebührensatz nach 
Abs. 14 je Anfahrt, sofern die gesonderte Anfahrt des Grundstücks 
erforderlich ist.
(18) Für die Sammlung von Abfällen aus medizinischen Einrich-
tungen (Abfallschlüsselnummern 180101, 180104, 180201 und 
180203) in Großcontainern größer 1100 l und deren Entsorgung in 
einer Abfallbehandlungsanlage sind 172,98 €/Mg zu entrichten. Für 
die Bereitstellung der Container gelten die Mietgebühren nach Abs. 
6 entsprechend. Für den Transport von Containern kleiner 20 m³ 
sind je Abholung 178,62 € zu entrichten.
(19) Für die Entsorgung von Abfällen aus medizinischen Einrich-
tungen (Abfallschlüsselnummern 180101, 180104, 180201 und 
180203) besteht alternativ die Möglichkeit, die Gebührensätze ent-
sprechend einer Jahresgebührenmarke zu entrichten. Die Gebüh-
ren gestalten sich bei einem 14-täglichen Entsorgungsintervall wie 
folgt:
240-l-Abfallbehälter 403,92 €/Jahr
660-l-Abfallbehälter 718,08 €/Jahr
1100-l-Abfallbehälter 1.037,88 €/Jahr
(20) Für die Einwegbox (VAT-Behälter) zur Entsorgung von Abfällen 
aus medizinischen Einrichtungen beträgt die Gebühr 25,00 € pro 
Behälter.

§ 7 
Vorauszahlungen

(1) Auf die Leistungsgebühr nach § 6 Abs. 3 und 10 werden Vo-
rauszahlungen erhoben, wenn ein Restabfallbehälter mit einem 
Volumen bis einschließlich 240 l vorgehalten wird. Die Voraus-
zahlungen berechnen sich nach der Leerungsanzahl des Res-
tabfallbehälters im vorangegangenen Erhebungszeitraum.
(2) Für die Leistungsgebühr der Biotonne erfolgt die Berech-
nung von Vorauszahlungen auf Grundlage der Leerungsanzahl 
der Biotonne im vorangegangenen Erhebungszeitraum. Für die 
erstmalige Berechnung von Vorauszahlungen im Jahr 2020 wer-
den die Entleerungsdaten der Biotonne aus dem Jahr 2019 zu-
grunde gelegt. Sollten jeweils im Vorjahr keine Entleerungen an-
gefallen sein, so wird für die Berechnung der Vorauszahlungen 
ein Wert von 5 Entleerungen pro Kalenderjahr zugrunde gelegt.
(3) Der Betrag für die Vorauszahlungen ergibt sich aus der An-
zahl der Behälterentleerungen multipliziert mit den Gebühren-
sätzen des jeweiligen Behältervolumens nach § 6 Abs. 3. Bei der 
Berechnung der Vorauszahlungen für die Biotonne werden die 
Gebührensätze nach § 6 Abs. 10 angewendet.
(4) Die Vorauszahlungen werden in zwei Teilbeträgen zum 01.04. 
und 01.10. des Jahres fällig.

§ 8 
Fälligkeit der Gebührenschuld

(1) Die Festgebühren nach § 6 Abs. 1 und 2, die Gebühr für die 
Jahresgebührenmarke nach § 6 Abs. 4, die Gebühr für die Entsor-
gung von gemischten Siedlungsabfällen aus anderen Herkunfts-
bereichen nach § 6 Abs. 5, die Mietgebühr nach § 6 Abs. 6 und 
die Jahresgebührenmarke für medizinische Einrichtungen nach § 6 
Abs. 19 werden durch Jahresgebührenbescheid vom Abfallentsor-
gungsverband Schwarze Elster festgesetzt und sind in zwei Teilbe-
trägen zum 01.04. und 01.10. des Jahres fällig.
(2) Auf die Gebühren nach § 6 Abs. 3 und 10 werden Vorauszah-
lungen nach § 7 erhoben. Die Festsetzung der Gebühr erfolgt nach 
Ablauf des Kalenderjahres durch Gebührenbescheid. Die Verrech-
nung der Vorauszahlungen zu den tatsächlichen Leerungen des 
Jahres erfolgt mit der ersten Gebührenrate des Folgejahres.
(3) Sind die Gebühren nach Abs. 1 und 2 vor dem 15.03. noch 
nicht festgesetzt, werden sie zum 01.10. in voller Höhe fäl-
lig. Sind sie vor dem 15.09. noch nicht festgesetzt, werden sie  
14 Tage nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.
(4) Bei Erwerb der Einwegbox (VAT-Behälter) nach § 6 Abs. 
20 wird die Gebühr durch Gebührenbescheid festgesetzt und  
14 Tage nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.
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che und öffentliche Einrichtungen, die die schadstoffbelasteten 
Abfälle abgeben. Bei der Abgabe der gefährlichen Abfälle ist die 
vollständige Firmenanschrift und -bezeichnung anzugeben. Au-
ßerdem ist eine rechtsverbindliche Unterschrift zu leisten.
(3) Abfälle, die nicht im Verbandsgebiet des Abfallentsorgungs-
verbandes Schwarze Elster angefallen sind, werden auf den 
Wertstoffhöfen nicht angenommen. Der Anlieferer hat auf Ver-
langen des Abfallentsorgungsverbandes Schwarze Elster die 
Herkunft der Abfälle nachzuweisen.

§ 3 
Bemessungsgrundlage

(1) Die Entgeltberechnung erfolgt jeweils auf der Grundlage des 
in Anlage 1 genannten Maßstabes unter Zugrundelegung der 
tatsächlichen angelieferten Menge. Anlage 1 ist Bestandteil die-
ser Entgeltordnung.
(2) Wird der Berechnung des Entgeltes das Gewicht zugrunde 
gelegt, werden die Abfälle verwogen. Wenn die Abfälle aufgrund 
ihrer Beschaffenheit nicht verwogen werden können, sowie bei 
einem Ausfall der Waage wird die angelieferte Abfallmenge bzw. 
das Gewicht geschätzt. Auf Grundlage der Schätzung werden 
die zu entrichtenden Entgelte berechnet.
(3) Wird der Berechnung des Entgeltes das Volumen zugrunde 
gelegt, wird das Volumen durch Messung vom Anlagenpersonal 
ermittelt.

§ 4 
Fälligkeit

(1) Die Entgelte entstehen bei der Anlieferung von Abfällen an 
den in § 1 genannten Wertstoffhöfen. Sie sind zum Abgabezeit-
punkt fällig und vor Ort bar zu entrichten.
(2) Für die Annahme und Entsorgung von Schadstoffen von Ge-
werbetreibenden wird ein Bescheid erstellt. Das Entgelt ist zwei 
Wochen nach Zugang des Bescheides fällig.

§ 5 
Inkrafttreten

Die Entgeltordnung tritt am 01. Januar 2019 in Kraft.

Lauchhammer, 15. November 2018

gez. Dr. Bernd Dutschmann
Verbandsvorsteher

Anlage 1 zur Entgeltordnung
Entgelte für die Annahme von Abfällen auf den in § 1 der 
Entgeltordnung benannten Wertstoffhöfen
Abfall-
schlüssel-
nummer

Betriebsinterne 
Bezeichnung

Entgelt Entgelt

160103 Fahrradreifen 
ohne Felge

1,00 €/Stück

160103 PKW-Reifen 2,00 €/Stück
161106 Auskleidungen 

und feuerfeste 
Materialien

80,00 €/t 80,00 €/m³

170101/02 Beton, Ziegel 40,00 €/t 50,00 €/m³
170103 Fliesen, Gemi-

sche mit Fliesen
50,00 €/t 60,00 €/m³

170202 Glas 80,00 €/t 80,00 €/m³
170204 Belastetes Holz, 

Holzfenster
130,00 €/t 36,80 €/m³

170303 Dachpappe, frei 
von karzinogenen 
Fasern (< 0,1 %)
Achtung: ohne 
Nachweis keine 
Annahme!

500,00 €/t 175,00 €/m³

170603 Dämmmaterial in 
Säcken verpackt

400,00 €/t 60,00 €/m³

§ 13 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Kostendeckung der Abfal-
lentsorgung im Abfallentsorgungsverband „Schwarze Elster“ in 
der Fassung vom 10. Dezember 2013 außer Kraft.

Lauchhammer, 15. November 2018

gez.
Dr. Bernd Dutschmann →                          (Siegel)
Verbandsvorsteher

Bekanntmachung
Die Verbandsversammlung des Abfallentsorgungsverbandes 
Schwarze Elster hat in ihrer Sitzung am 14. November 2018 die 
Entgeltordnung für die Abfallentsorgung auf den Wertstoffhöfen 
des Abfallentsorgungsverbandes Schwarze Elster sowie die An-
nahme von Schadstoffen von Gewerbetreibenden beschlossen.
Die nachstehende Entgeltordnung für die Abfallentsorgung auf 
den Wertstoffhöfen des Abfallentsorgungsverbandes Schwarze 
Elster sowie die Annahme von Schadstoffen von Gewerbetrei-
benden wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 Abs. 4 der Kom-
munalverfassung des Landes Brandenburg eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfas-
sung enthalten oder aufgrund der Kommunalverfassung erlas-
sen worden sind, unbeachtlich ist, wenn sie nicht schriftlich in-
nerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der 
Satzung gegenüber dem Abfallentsorgungsverband Schwarze 
Elster unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tat-
sache, die den Mangel ergibt, geltend gemacht worden ist. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschrift über die Genehmigung oder die 
öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist.

Lauchhammer, 20. November 2018

gez. Dr. Bernd Dutschmann
Verbandsvorsteher

Entgeltordnung für die Abfallentsorgung auf den 
Wertstoffhöfen des Abfallentsorgungsverbandes 
Schwarze Elster sowie die Annahme von  
Schadstoffen von Gewerbetreibenden
Gemäß § 9 des Brandenburgischen Abfall- und Bodenschutz-
gesetzes i. V. m. § 6 Abs. 2 Buchst. b der Verbandssatzung 
des Abfallentsorgungsverbandes Schwarze Elster vom 28. Juni 
2018 sowie § 32 der Satzung über die Abfallentsorgung im Ge-
biet des Abfallentsorgungsverbandes Schwarze Elster (Abfal-
lentsorgungssatzung) vom 24. September 2018 beschließt die 
Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 14. November 2018 
folgende Entgeltordnung

§ 1 
Entgeltgegenstand

Für die Annahme und Entsorgung von Abfällen auf den Wert-
stoffhöfen in Hörlitz, Massen, Herzberg und Bad Liebenwerda, 
Freienhufen ab Eröffnung, Lauchhammer ab Eröffnung sowie 
der Schadstoffannahmestelle in Lauchhammer erhebt der Ab-
fallentsorgungsverband Schwarze Elster Entgelte nach Anlage 1 
zu dieser Entgeltordnung.
Die Annahmebedingungen sind in Benutzerordnungen geregelt.

§ 2 
Entgeltpflichtige

(1) Entgeltpflichtig ist der Anlieferer. Anlieferer sind die Erzeuger 
und Besitzer der in Anlage 1 aufgeführten Abfälle.
(2) Entgeltpflichtiger für die Entsorgung von gefährlichen Abfällen 
am Schadstoffmobil und an den Annahmestellen sind gewerbli-
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Stellenausschreibung
Der Herzberger Wasser- und Abwasserzweckverband beabsich-
tigt, zum 01.06.2019 eine Stelle als

Kaufmännischen Leiter (m/w/d)
mit Verantwortungsübernahme zum 01.08.2019 unbefristet zu 
besetzen. 
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden und gestaltet 
sich flexibel. Die arbeitsrechtlichen Bedingungen und die Ver-
gütung regeln sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD - EG 11).

Die Stelle ist dem Verbandsvorsteher direkt unterstellt.

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:
- die strategische und operative Führung des kaufmännischen 

Bereiches und schließt eine kooperative Zusammenarbeit 
mit allen Verbandsmitgliedern ein

- fachliche Leitung der kaufmännischen Abteilung des HWAZ 
mit 7 Mitarbeitern und den Sachgebieten Verbrauchsab-
rechnung, Rechnungswesen und Liegenschaftsbearbeitung

- Erarbeitung von Dienst- und Verfahrensanweisungen im Auf-
gabenbereich

- Organisation von Aufstellung, Änderung, Beschlussvorbe-
reitung, Genehmigung und formaler Inkraftsetzung der Wirt-
schaftspläne des HWAZ auf der Basis der Eigenbetriebs-
verordnung, dabei sind jeweils die Erfolgs- und Finanzpläne 
eigenverantwortlich zu bearbeiten und Invest- und Stellen-
plan als Zuarbeiten anderer Abteilungen schlüssig einzufü-
gen

- Organisation und Kontrolle der Verbrauchsabrechnung, der 
Widerspruchsbearbeitung öffentlich-rechtlicher Forderun-
gen und privatrechtlicher Entgelte und Kostenersatzforde-
rungen

- Koordination, Organisation und Kontrolle der Finanz- und 
Anlagenbuchhaltung, der Kassengeschäfte, der Vollstre-
ckung öffentlich rechtlicher Forderungen und die Einbrin-
gung privatrechtlicher Forderungen

- Die Verantwortung erstreckt sich ebenfalls auf eine effiziente 
Kosten- und Leistungsrechnung, eine jährliche Gebühren-
kalkulation, Abgabe der Steuererklärungen, Anfertigung von 
Analysen verschiedenster Art und die Organisation von Jah-
resabschluss sowie Jahresabschlussprüfung

- Abwicklung aller Kreditangelegenheiten und aktives Zins-
management

- Überwachung des Kennzahlen- und Berichtswesens für die 
unterjährige Haushaltssteuerung sowie die Organisation des 
Controllings

- Anfertigung von Beteiligungsberichten nach Kommunalver-
fassung

- verantwortlich für die pflichtigen Statistikmeldungen diver-
ser Art

- Betreuung und Organisation der EDV-Programme sowie 
Software im kaufmännischen Bereich

Stellenanforderungen:
Von dem Bewerber (m/w/d) erwarten wir:
- abgeschlossener Fachhoch- oder Hochschulabschluss mit 

wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung bzw. einen ver-
gleichbaren Abschluss

- mehrjährige Berufserfahrung in möglichst leitender Funktion
- fundierte Kenntnisse in der Anwendung des kommunalen 

Verwaltungs- und Haushaltsrechts und der Fachsteuerung 
über Budgets

- Fähigkeit zu analytischem und strategischem Denken sowie 
zu konzeptioneller Arbeit

- ausgeprägte soziale Kompetenz
- Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Kommunikations-, Koopera-

tions- und Teamfähigkeit
- Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung
- gültiger Führerschein der Klasse B

170603 HBCD-haltige 
Dämmplatten

150,00 €/m³

170605 Asbesthaltige 
Baustoffe

190,00 €/t 3,80 €/m²

170903 Baumischabfall 
mit gefährli-
chen Stoffen 
(ausschließlich 
Dachpappe mit 
karzinogenen Fa-
sern, Kantenlän-
ge max. 50 cm)

3.000,00 €/t 1.050,00€/m³

170904 Baumischabfall 190,00 €/t 66,50 €/m³
200301 Gemischte Sied-

lungsabfälle
160,00 €/t 40,00 €/m³

Pauschalpreis für Kleinstmengen < 20 kg
Abfallschlüssel-
nummer

Betriebsinterne 
Bezeichnung

Entgelt €/
Anlieferung

170101-3 Bauschutt, Fliesen 2,50
170202 Glas 2,00
170204 Belastetes Holz, Holzfenster 2,60
170303 Dachpappe, frei von karzino-

genen Fasern (< 0,1 %)
10,00

170603 Dämmmaterial (keine HBCD-
haltigen Dämmplatten)

8,00

170605 Asbesthaltige Baustoffe 3,80
170904 Baumischabfall 3,80
200301 Gemischte Siedlungsabfälle 3,50

Für die Dachpappe mit karzinogenen Fasern entfällt die Kleinst-
mengenregelung.

Grünabfälle
Art Beschreibung Preis
Kleinstmengen von Baum- 
und Strauchschnitt und 
anderen Grünabfällen

Sack bis 120 l

Sack größer 120 l
1,00 €/Sack
1,50 €/Sack

Baum- und Strauchschnitt 
und andere Grünabfälle 1 m³ 8,00 €/m³

Entgelte für die Annahme und Entsorgung von Schadstoffen 
von Gewerbetreibenden

Preis pro kg
Gruppe 1 2,70 €
Chemikalien (Säuren, Basen, Laugen u. a.)
Fotochemiekalien
Pestizide
Haushaltsreiniger, Waschmittel, Körper- und Au-
topflegemittel, Desinfektionsmittel
Arzneimittel
Gruppe 2 1,25 €
Farben, Klebstoffe, Kunstharze, Kaltanstrich
Lösemittel
Gruppe 3 0,70 €
verunreinigte Öle und Fette
ölverschm. Betriebsm.
Speiseöle und -fette
Gruppe 4 11,00 €
quecksilberh. Rückstände
Gruppe 5 5,10 €
Gase in Druckbehältern (Spraydosen, Feuerlö-
scher, etc.)

ganze Leuchtstoffröhren und quecksilberhaltige 
Leuchtmittel

0,00 €

Batterien 0,00 €
PUR-Schaumdosen 0,00 €

Anfahrtspauschale Abholung 60,00 €
Stundensatz bei Abholung; Kosten/30min Ein-
satz

40,00 €
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Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen 
(Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Qualifikations-
nachweise) richten Sie bitte bis zum 31.01.2019 an:

Herzberger Wasser- und Abwasserzweckverband
Verbandsvorsteher, Herrn Kestin - persönlich
Osterodaer Straße 4, 04916 Herzberg (Elster)

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt.

Hinweis: Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Bewerbun-
gen per E-Mail können lediglich zur Fristwahrung berücksichtigt 
werden. 
Die Unterlagen sind in Papierform nachzureichen. Für die Rück-
sendung der Bewerbungsunterlagen legen Sie bitte einen ad-
ressierten und ausreichend frankierten Briefumschlag bei. 
Ansonsten werden die Unterlagen nach Abschluss des Auswahl-
verfahrens vernichtet.

Das nächste Amtsblatt erscheint am 19. Dezember 2018. 
Abgabetermin für Veröffentlichungen ist der 14. Dezem-
ber 2018, bis spätestens 10 Uhr beim Landkreis Elbe-Els-
ter, Pressestelle, Ludwig-Jahn-Straße 2 in 04916 Herzberg.  
E-Mail: amtsblatt@lkee.de
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Ende der Bekanntmachungen anderer Behörden und Verbände
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